
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/11/23 10Os210/71,
9Os167/71, 13Os6/72, 12Os56/72,

12Os63/72, 9Os42/72, 11Os117/72,
13Os8

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1971

Norm

StGB §11 D1

StGB §287

Rechtssatz

Das Fehlen von Hemmungen gegen den Anreiz, eine strafbare Handlung zu verüben, begründet für sich allein nicht

volle Berauschung.
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